RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 18 - zu § 64 LwANpG

RzF - 18 - zu § 64 LWANpG

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17.12.1998 - 11 C 5.97 = RdL 1999 S. 93= AgrarR 1999 S. 252= N]j
1999, 496= VIZ 1999, 545

Leitsatze

Gemal § 58 Abs. 2 LwAnpG kann ein Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren nur mit
1 . seiner Zustimmung statt in Land Uberwiegend oder vollstandig in Geld abgefunden
werden. Diese Zustimmung ist bedingungsfeindlich. Sie muf§ eindeutig und
unmilBverstandlich abgegeben werden und darf keinen Zweifel darlber zulassen, dal§ statt
einer Abfindung in Land eine Abfindung in Geld begehrt wird.

2 § 58 Abs. 2 LwAnpG enthalt hinsichtlich der Zulassigkeit einer Uberwiegenden oder
. vollstandigen Abfindung eines Teilnehmers in Geld eine abschlieBende Regelung.

Anmerkung

Die Grinde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 1 - zu § 58 Abs. 2 LwAnpG.

Ausgabe: 15.01.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 18 - zu § 64 LwAnpG
	Leitsätze
	Anmerkung


